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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.05.2021 

Geschäftszahl 

Ra 2020/13/0073 

Rechtssatz 

Spruch des Haftungsbescheides ist die Geltendmachung der Haftung für einen bestimmten 
Abgabenbetrag einer bestimmten Abgabe. Damit wird die Sache des konkreten Haftungsverfahrens und 
auch der Rahmen für die Abänderungsbefugnis im Rechtsmittelverfahren festgelegt (vgl. VwGH 
19.12.2002, 2001/15/0029, VwSlg 7780 F/2002; 27.2.2008, 2005/13/0099). Demnach dürfen vom 
Verwaltungsgericht zwar keine anderen Abgaben, keine anderen Zeiträume und auch kein höherer 
Gesamtbetrag zu Grunde gelegt werden; eine Aufgliederung auf die einzelnen Fälligkeiten des umfassten 
Zeitraums ist aber von der Abänderungsbefugnis des Bundesfinanzgerichtes nach § 279 Abs. 1 BAO 
umfasst (vgl. VwGH 24.1.2013, 2010/16/0169). 
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